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I. Einführung

Die Durchsetzung von Geldforderungen gehört zum juristi-
schen Alltag von Anwältinnen und Anwälten. Trotz dieser 
Alltäglichkeit bestehen verschiedene Stolpersteine, welche 
in der Praxis oft übersehen werden. Dies kann im schlimms-
ten Fall zum Prozessverlust führen.1 Tückenreich sind ins-
besondere die unbezifferte Forderungsklage und die Durch-
setzung von Forderungen in ausländischer Währung, die 
wir im vorliegenden Beitrag näher beleuchten werden.2

II. Die unbezifferte Forderungsklage

Die klagende Partei kann die Bezifferung ihrer Klage mit 
der Erhebung einer unbezifferten Forderungsklage gemäss 
Art. 85 ZPO (unten II.A.) aufschieben, sollte ihr die Bezif-
ferung bei Einleitung des Prozesses unmöglich oder un-
zumutbar sein (unten II.B.). Sie muss allerdings auch in 
diesem Fall einen Mindeststreitwert nennen; nur in den sel-
tensten Fällen kann davon abgesehen werden (unten II.C.).

Wie so oft in der anwaltlichen Tätigkeit stellt auch 
hier die Rechtzeitigkeit der Vorbringen  – namentlich die 
Darlegung der Voraussetzungen von Art. 85 ZPO sowie die 
nachträgliche Bezifferung der Klage – eine zentrale Heraus-
forderung dar. Die dabei zu beachtenden zeitlichen Schran-
ken sind Gegenstand kürzlich ergangener Entscheidungen, 
wobei die revidierte ZPO teilweise bereits wieder ein neues 
Regime vorsieht (unten II.D.).

1 Wie wir in diesem Beitrag aufzeigen werden, droht jedoch zusätzlich 
zum prozessualen Unterliegen nicht auch noch der Rechtsverlust; die 
klagende Partei darf immerhin nochmals von vorne beginnen und einen 
neuen Prozess einleiten. In der Praxis ist dies in aller Regel ein schwa-
cher Trost für die Klientschaft.

2 Dieser Beitrag basiert auf dem Referat von Andreas Lienhard anlässlich 
des Basler ZPO-Tags 2023 vom 3. November 2023.
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